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BULLE PAPST PAUL V. BEZUEGLICH DES STIFTES BISCHOFSZELL

Vor kurzem habe er ein Schreiben der [Landammänner ] , Schultheis-

sen und Räte der V kath . Orte LU, UR, SZ, UW und ZG,im Bistum

Konstanz in der Kirchenprovinz Mainz gelegen , erhalten .. Darin

würden sich diese beklagen , mit wieviel Eifer sich vor vielen

Jahren die Neugläubigen sowohl in Deutschland als auch in der
Schweiz darum bemüht hätten , die Katholiken von ihrem Glauben

abzubringen . Dabei hätten sich diese "viler vortrefflichen Stätte 3

schönen Stiffteren 3 herrlichen Clösteren und Collegien bemächtiget und unter

ihren eigenthumblichen gewalt gebracht ". Dies sei leider auch drei Jah¬

re lang im "Stättlin Bischoffzell mit sampt dem inverleibten Chorstifft
(so weltlicher Jurisd .iction halber bemelten Herren Schultheissen und Rhäten

[der V kath . Orte ] Zue ständig ) "3 der Fall gewesen ., Deshalb hätten
damals ihre Vorfahren aus den V Orten zu den Waffen gegriffen,

glanzvolle Siege errungen und dadurch bewirkt , dass u . a . auch
Stadt und Stift Bischofszell zum kath . Glauben zurückgekehrt seien

Als Belohnung dafür hätten seine , des Papstes , Amtsvorgänger die
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Orte bevollmächtigt r "(dass sie besagter Kirchendigniteten 3 als Frohsten
und Canonicat 3 Fraebenten und villeiaht auch andere Beyieficia und Empteren

in selbigem Circ und gebiet ligente Zur Zyt 3 wanss ledige stellen gebe 3 durch

ihre geliebte Söhne 3 dass Capitel desselbigen Stiffts 3 alleinzig Zur wahl 3

nomination und Praesentation der Zue Zyt regierenten Schultheissen und Rhäten 3

solcherley qualificirteyi Personen uss ihrem Vatterlandt und Gebiet möchten und

solten conferieren ) . " Damals als das Stift restituiert worden sei,

hätten die Orte "die Digniteten 3 Canonicat und Praebenden und andere Bene-
ficda disem Stifft gehörig durch selbiges Capitel Zu solcher Wahl3 nomination

und Praesentation wie oben angezogen o)me Zertrennwig 3 intrag oder hindemuss

Zu besetzen im bruch gehabt ". Da jedoch diese Privilegien "wegen der da-

mahligen triiebsäligen Zyten"  und durch Brand abhanden gekommen seien,

würden ihn die Orte nun um die Bestätigung aller ihrer alten Rech¬
te nachsuchen . Diesem Wunsch willfahre er , der Papst , gerne.
So spreche er denn die [Landammänner ] , Schultheissen und Räte
[der V Orte ] oder deren Abgeordnete "ledig und loss 3 von aller Excom-

rrrunicatio7i 3 Suspension interdict 3 andern der Kirchen Seyiteyitzen 3 Censureyi und

Straffeyi 3 voyi dem Recht oder voyi eiyizigem Menscheyi3 wer der sige 3 uf wass ge-

legeyiheit oder wyss es geschehen köyite gegeben 3 und ob sie villeicht schon

mit derglicheyi Straffeyy wereyi belegt worden 3 thuent wir doch solche ihr gegen¬

wertig Vorhaben allein Zu erlangen krafft diser Bull absolvieren ". Ferner be¬

stätige er ihnen all ihre Rechte [ im Stift Bischofszell ] , "doch der
gestalt 3 dass solche erwehlung und emambsung Zu der Obersten dises Stiffts

digyiitet . . . Päpstlicher Heyligkeit 3 so daZumal regieren wurde 3 wisslich ge¬

macht werde 3 und voyi Ihro die iyistitution und bestättigung köyine und solle
erhalten werden " .

Sollten gewisse Kreise die Bestimmungen dieser Bulle anzweifeln,
seien diese rechtlich zu belangen . Diesen Privilegien würden
auch gewisse Konstitutionen und Klauseln der apostolischen Kanz¬
lei sowie die eben in Druck gegebenen Dekrete keinen Abbruch tun.
Niemandem , weder Auditoren , Kardinälen , Legaten de latere , Vize¬
legaten und Nuntien stehe das Recht zu , die Bestimmungen dieser
Bulle zu ergänzen , abzuändern oder darüber zu richten . "Solche sol-
leyi auch yiicht hiyidereyi alle vorangezogne in und gegeyiwürff 3 ia sogar yiicht

die Proviyitzialischeyy gehaltene Conveyit 3 Syyiodi 3 Coyicilia . " Sollte sich



trotzdem jemand erfrechen , an diesen Privilegien rütteln zu wol¬

len , so werde er der "Straff des Allmeehtigen Gottes und seiner heiligen

Apostlen Petri und Paul"  verfallen.
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